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Entsorgung von Antibiotika-haltigen Flüssigkeiten  
aus B-Betrieben

Antibiotika werden in vielen B-Betrieben1 im Laboralltag häufig verwendet, insbesondere auch in 
Flüssigkulturen. Antibiotika in der Umwelt fördern das Entstehen von Antibiotika-resistenten Mikro-
organismen. Die Anzahl von Krankheitserregern, welche gegen die vorhandenen Antibiotika resistent 
sind, steigt besorgniserregend an. Es ist wichtig zu verhindern dass Antibiotika in die Umwelt gelan-
gen.

Keine Antibiotika im Abwasser 

Für den Einsatz von Antibiotika in Forschungslaboren soll Folgendes beachtet werden:

1 Vermeidung
Nicht in allen Fällen ist die Zugabe von Antibiotika wirklich notwendig. Es lohnt sich, die standard-
mässige Zugabe von Antibiotika zu überprüfen und den Gebrauch von Antibiotika auf das absolut 
notwendige Minimum zu reduzieren. Bei der Auswahl der Antibiotika sind solche zu vermeiden, wel-
che in der Humanmedzin einen besonders hohen Stellenwert einnehmen.2 (Cephalosporine der 3. 
Generation und höher ( z. B. Cefotaxim), Glycopeptide ( z. B. Vancomycin), Macrolide ( z. B. Erythro-
mycin), Polymyxine (z. B. Colistin), Quinolone (z. B. Ciprofloxacin) etc.).

2 Eliminierung
Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Antibiotika aus den Flüssigkeiten zu eliminieren, beispielswei-
se mittels Aktivkohle-Adsorption.3 Dieses Vorgehen empfiehlt sich insbesondere für grosse Mengen 
an Antibiotika-haltigen Flüssigkeiten und muss validiert werden.

3 Inaktivierung von Antibiotika
Wenige hitzelabile Antibiotika können durch Autoklavieren in ihrer Aktivität reduziert werden. Über die 
Wirkung von chemischen Inaktivierungsmitteln (z. B. Javel) auf die Aktivität von Antibiotika ist wenig 
bekannt. Solche Verfahren müssen daher gut überdacht und validiert werden.

4 Entsorgung als Sonderabfall
Da die Möglichkeiten zur Entfernung oder Inaktivierung der Antibiotika in Flüssigkulturen sehr be-
schränkt sind, empfehlen wir alle Flüssigkeiten, welche Antibiotika enthalten als Sonderabfall zu ent-
sorgen.4 (Bitte beachten: Die Organismen in Flüssigabfällen müssen immer vor Ort inaktiviert werden, 
also vor der Abgabe als Sonderabfall).

Entsorgung Antibiotika-haltiger Flüssigkeiten 
als Sonderabfall

Hinweis: Es können auch weitere schädliche Stoffe oder Organismen in den zu entsorgenden Flüs-
sigkeiten enthalten sein (z.B. infektiöse Organismen, hormonaktive Substanzen, genetisches Mate-
rial), die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.
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